
 

 
 

Stadtnachrichten            

Informationen und amtliche Mitteilungen  

der Stadtgemeinde Lilienfeld 

An einen Haushalt        Zugestellt durch Österreichische Post AG    

 
 
 

 44. Jahrgang                          Nr. 4                             August 2019 

STADTPFARRER DR. P. PIUS MAURER ZUM  

ABT DES STIFTES GEWEIHT 
 

Die Stiftsbasilika platzte am Sonntag, 28. Juli 2019 aus allen Nªhten, als unser Stadtpfarrer Dr. Pius 

Maurer vom Generalabt der Zisterzienser, Mauro-Giuseppe Lepori, zum neuen Abt des Stiftes  

Lilienfeld geweiht wurde. 

Prior Maximilian 

Cordin begr¿Çte an 

der Spitze der Ehr-

engªste Landes-

hauptfrau Johanna 

Mikl-Leitner und 

Diºzesanbischof 

Alois Schwarz. 

ĂMan kann sehen 

und sp¿ren, dass die 

Wahl von Abt Pius 

eine gute und richti-

ge warñ, erklªrte 

Mikl-Leitner in ihrer 

Festrede. 
 

Wie Bischof Schwarz dankte die Landeshauptfrau aber auch Pius Vorgªnger Ehrenb¿rger und emeri-

tierten Abt Mag. Matthªus Nimmervoll, der ¿ber 25 Jahre die Geschicke des Zisterzienserstiftes Lilien-

feld geleitet hatte. 

An der rund zweieinhalb Stunden dauernden Festmesse nahmen weiters Weihbischof Anton Leicht-

fried, Altbischof Klaus K¿ng, der Erzbischof von Eger (Ungarn), Csaba Ternyak, sowie Alt-

Landeshauptmann Erwin Prºll und Bundesratsprªsident Karl Bader teil, um nur ein paar Prominente aus 

der langen Liste zu nennen. Nachdem ihm feierlich Ordensregel, Ring und Stab ¿berreicht worden wa-

ren, bedankte sich der frisch benedizierte Abt Pius Maurer humorvoll: ĂWenn ich allen danken w¿rde, 

denen ich dankbar bin, w¿rde es sehr lange dauern.ñ Das Erscheinen der zahlreichen Fest- und Ehren-

gªste, auch der Generalvikar von Zips hatte den Weg nach Lilienfeld gefunden, dr¿cke das Wohlwollen 

gegen¿ber dem Stift aus, freute sich Pius Maurer. Die Vorstellung des neuen Abtes hatte zuvor der 

j¿ngste Novize des Stiftes Lilienfeld, Raphael Sch¿tz, ¿bernommen. 

Nach dem Festgottesdienst samt Abt-Benediktion ging es f¿r die Ehren- und Festgªste zur Agape im 

Stift. Dort gratulierten dem frisch benedizierten Abt auch Bezirkshauptmann Franz Kemetm¿ller, zahl-

reiche  bte, unter ihnen Abtprªses Maximilian Heim, und Maurers Familie.  

Musikalisch umrahmt wurde die Festmesse von Kantor Sebastian Poglitsch, Sopran-Solistin Isabella 

Kuess sowie dem Stiftschor Lilienfeld unter der musikalischen Leitung von Florian Pejrimovsky. Als 

Organistin fungierte Karen De Pastel. Vor der Messe hatte die Werkskapelle Traisen aufgespielt. 
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Ehrungen und Gratulationen 

 

 

Die Goldene Hochzeit (50 Jahre verheiratet) feierten am 19. Juli 2019 das Ehepaar Wal-

purga und Helmut SIEBER, Marktler StraÇe 8. 
 

* 
 

Den 95. Geburtstag feierte am 4. Juli 2019 Frau Berta FELLINGER, Babenbergerstra-

Çe 27 und am 8. August 2019 Frau Rudolfine POMBERGER, Liebenweingasse 1. 
 

* 
 

Den 90. Geburtstag feierte am 28. Mai 2019 Frau Flora LACKINGER, DºrflstraÇe 7, 

und am 20. Juli 2019 Frau Gertrude FRUTH, BabenbergerstraÇe 9. 
 

* 
 

Den 85. Geburtstag feierte am 8. Juli 2019 Herr Heinrich KITZLER, DºrflstraÇe 30, 

und am 15. Juli 2019 Frau Margareta FISCHER, PyrkerstraÇe 7. 
 

* 
 

Den 80. Geburtstag feierte am 1. Juli 2019 Herr Manfred KOHL, VivenotstraÇe 7, und 

am 24. Juli 2019 Frau Gerlinde WAGNER, VivenotstraÇe 5.  

 

 

Den Jubilarinnen und Jubilaren wurde eine Ehrengabe der Stadt durch B¿rgermeister 

Wolfgang Labenbacher ¿berbracht. 
 

 

 



 

KARL BADER NEUER BUNDESRATSPR SIDENT 
 

Niederºsterreich hat f¿r das zweite Halbjahr 2019 den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz von 

Kªrnten ¿bernommen. Im Rahmen eines Festaktes im Palais Niederºsterreich in der Wiener Herren-

gasse wurde am Freitag, 12. Juli 2019 der Vorsitz an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner durch 

Kªrntens Landeshauptmann Peter Kaiser ¿bergeben ï mit einer symbolischen ¦bergabe eines Staffel-

stabs. Niederºsterreich wird den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz bis Ende des Jahres inne-

haben. Gleichzeitig erfolgte die ¦bergabe des Vorsitzes im Bundesrat an Karl Bader. 

Er ¿bernimmt die Funktion des Bundesratsprªsidenten in den kommenden sechs Monaten. F¿r Lan-

deshauptfrau Mikl-Leitner ist die Landeshauptleute-Konferenz Ăein gelungener Ausdruck eines fºde-

ralen ¥sterreichsñ. Fºderalismus heiÇe f¿r sie Ăvoneinander lernen, miteinander reden und f¿reinander 

da zu seinñ. Bei der festlichen ¦bergabe war auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zugegen und un-

terstrich am Beginn des Festaktes in ihren GruÇworten die Bedeutung von Ăstarken Gemeinden und 

starken Lªndern, auf die man sich verlassen kannñ. 

 

Der ehemalige Bundesratsprªsident Ingo App® bezeichnete 

es als groÇe Ehre, dass er diese Funktion sechs Monate 

lang aus¿ben durfte. Zum einen habe diese Funktion Belas-

tungen mit sich gebracht, zum anderen habe er aber auch 

Eindr¿cke erlebt, Ădie man nie vergisstñ. 

 

Dem neuen Prªsidenten des Bundesrates, Karl Bader, sind 

seine politischen Wurzeln auch in der Funktion des Bun-

desratsprªsidenten ein besonderes Anliegen. Der Festver-

anstaltung im Palais Niederºsterreich wohnten unter ande-

rem zahlreiche Vertreter der gesetzgebenden Kºrperschaf-

ten und des diplomatischen Corps bei. Musikalisch unter-

malt wurde der etwa einst¿ndige Festakt durch ein Ensem-

ble der Jugendblaskapelle Rohrbach an der Gºlsen. 

 

Auch Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger war auf Ein-

ladung von BR Karl Bader in Wien dabei. Er nutzte den 

Festakt auch f¿r ein kurzes Gesprªch mit der amtierenden 

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.  



 

69. N¥ LANDESFEUERWEHRLEISTUNGSBEWERB  
 

Unter dem Motto Ă1 Bezirk, 14 Gemeinden und 24 Feuerwehrenñ fand der diesjªhrige 69. Landes-

feuerwehrleistungsbewerb in Traisen statt. Zwischen 28. und 30. Juni trafen sich rund 8.000 Feuer-

wehrmªnner und ïfrauen im Bezirk Lilienfeld zum freundschaftlichen Krªftemessen. Das gewªhlte 

Motto zog sich durch das gesamte Event und bezog sich darauf, dass das Feuerwehrwesen im Bezirk 

Lilienfeld ganz besonders eng mit den Gemeinden verbunden und tief in der Gesellschaft verankert 

ist. Im Bezirk, der sehr waldreich, jedoch d¿nn besiedelt ist, war es seit jeher wichtig, dass im Ernst-

fall rasch Hilfe zur Verf¿gung stand. Die 24 Feuerwehren genieÇen daher in den 14 Gemeinden des 

Bezirkes viel Anerkennung, Wertschªtzung und Vertrauen ï das Motto spiegelte daher auch eine Art 

Lebenseinstellung der Feuerwehren des Bezirkes wider. Der N¥ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 

ist die grºÇte jªhrlich stattfindende Feuerwehrveranstaltung Europas, rund 10.000 Feuerwehrmitglie-

der aus Niederºsterreich, aber auch aus den Bundeslªndern und den Nachbarlªndern treffen sich, um 

sich im Wettkampf zu messen. Feuerwehr ist keine reine Mªnnerbastion mehr, immer mehr Frauen 

treten in die Feuerwehr ein und sind entweder in den Wettkampfgruppen fix verankert oder stellen 

sogar reine Damengruppen. Die gesamte Nachbargemeinde Traisen war in die Veranstaltung einge-

bunden, der Bewerb und die Siegerehrung fanden am Sportplatz Traisen statt, der Bewerterabend, die 

Feldmesse und der B¿rgermeisterempfang im bzw. vor dem Volksheim im Ort. Auch die anderen 

Kommunen, vor allem auch die Stadtgemeinde Lilienfeld, haben sich mit Quartieren in der Landes-

berufsschule Lilienfeld bzw. der NMS Lilienfeld sowie der NMS St. Veit a. d. Gºlsen unterst¿tzend 

beteiligt. Der Bewerb stellte auch einen enormen wirtschaftlichen Wert f¿r die ganze Region dar. 

Fast alle Produkte wurden von heimischen Betrieben geliefert. Hotels und Pensionen im Umkreis 

von 20 Kilometern waren belegt. Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger war f¿r die Stadtgemeinde 

Lilienfeld vor Ort und half mit einigen anderen B¿rgermeisterkollegen bei der eigens eingerichteten 

ĂB¿rgermeisterausschankñ am Samstag tatkrªftig mit.  

Infobox:  

ü Traisen war nach 2005 zum 2. Mal Austragungsort dieses Events. 

ü Ein Erlebnis f¿r feuerwehrbegeisterte Menschen jeden Alters, sowohl als Teilnehmer als auch 

als Zuschauer. 

ü Insgesamt waren rund 15.000 Teilnehmer und Besucher dabei. 

ü Das Organisationsteam wurde geleitet von Landesfeuerwehrrat Anton Weiss und bestand aus 

zehn Personen, die sich aus dem Bezirkskommando, den beiden Abschnittskommanden und 

dem Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Traisen zusammensetzten. 

Ein herzliches Dankeschºn auch unseren 3 Feuerwehren der BtFW Marktl, FF Lilienfeld und FF 

Schrambach f¿r die groÇartige Mitwirkung! 

 

Vizeb¿rgermeister Manuel 

Aichberger verrichtete in 

der B¿rgermeisterausschank 

wªhrend der 69. N¥ Lan-

desfeuerwehrwettbewerbe 

Dienst. Dabei gaben sich 

alle 3 Feuerwehren der Be-

zirkshauptstadt ein Stell-

dichein: Werner Wallner 

(Kdt. FF Schrambach), Nina 

Ebner (Kdt.-Stv BtF 

Neuman Marktl) und Karl 

Gravogl (Kdt. FF Lilien-

feld). 



 

AKTUELLES AUS DER GEMEINDE 

Noch  
keine Idee 

für ein  
Geburtstagsgeschenk? 

38. INTERNATIONALE SOMMERAKADEMIE  

LILIENFELD UND 70 JAHRE KAREN DE PASTEL 
 

Die 38. Internationale Sommerakademie Lilienfeld fand heuer vom 30. Juni bis zum 14. Juli 2019 statt. 

Die Sommerakademie rief wieder viele internationale Studenten und Dozenten nach Lilienfeld, um 

gemeinsam zu musizieren und Erfahrungen sowie Wissen auszutauschen. Die Sommerakademie mach-

te Ihrem Namen als musikalische Bildungseinrichtung wieder alle Ehre. 156 Studenten aus den ver-

schiedensten Lªndern wie China, Japan, Frankreich, Russland, Bulgarien sowie auch aus ¥sterreich 

bekamen 174 Kursstunden von 28 international anerkannten Dozenten geboten. Aus den verschiedens-

ten Rªumlichkeiten des Gymnasiums, der Porte, des Stiftes und der NMS- Lilienfeld war ¿ber 14 Tage 

Musik zu hºren und tauchte damit die Bezirkshauptstadt in eine Klangwolke. Bei den 17 Konzerten, 

die in diesen 2 Wochen geboten wurden, konnten sich viele Besucher von der hohen Qualitªt der 

kunstvollen Darbietungen von Studenten sowie Dozenten ¿berzeugen. 
 

Die Sommerakademie liefert Lilienfeld nicht nur Musik, sondern auch wirtschaftliche Boni.  Alle Do-

zenten und viele Studenten wohnen in Lilienfeld und konsumieren auch hier. Den Gastwirtschaftsbe-

trieben in Lilienfeld sei hier ein groÇer Dank ausgesprochen, da sie hungrige Musiker und Konzertbe-

sucher auch noch zu spªter Stunde verkºstigten. Die Nªchtigungsprobleme konnten durch die Nutzung 

der Berufsschule dank der Bewilligung der Wirtschaftskammer abgefedert werden. 

Mitte: Prªsidentin Prof. Dr. h.c. Karen De Pastel; Rechts: Vizeprªsident MMag. Florian Pejrimovsky; Links: 

Sekretªrin Dr. Maria Tschervenlieva-Gelew, Kassierin Dipl. Pªd. Elfie Hafner; Dozenten und Studenten der 

Sommerakademie Lilienfeld 



 

Mehr Information auf den Webseiten: 
 

Gemeinde:  www.lilienfeld.gv.at 

Stift:  www.stift-lilienfeld.at 

Pfarre:  www.pfarre.kirche.at/lilienfeld 

Konzerte:  www.musikkurse.at 

Advent:  www.adventinlilienfeld.at 

Muckenkogel:  www.sessellift-lilienfeld.at  

Via sacra:  www.viasacra.at 

Traisentalradweg: www.traisentalradweg.at  

Museum:  www.zdarsky-ski-museum.at 
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Die 38. Sommerakademie war im heurigen Jahr nicht nur ein Fest der Musik, sondern auch ein Fest 

f¿r die Prªsidentin Karen De Pastel, die im Juni 2019 ihren 70. Geburtstag feierte. Schon mehr als die 

Hªlfte ihres Lebens widmet die Jubilarin der Sommerakademie und seit 13 Jahren leitet sie diese un-

erm¿dlich mit ihrem jugendlichen Elan. F¿r dieses Engagement an der Sommerakademie und somit 

auch an der Stadt Lilienfeld wurde Karen De Pastel mit dem Ehrenzeichen der Stadt Lilienfeld ge-

dankt. F¿r ihr Bem¿hen um die Kirchenmusik verlieh die Diºzese St. Pºlten den Hippolyt Orden. 

 

Aufgrund des Jubilªums der Prªsidentin waren auch die Konzerte der Sommerakademie von De Pas-

tels Kompositionen geprªgt, mit denen die Vielseitigkeit dieser Lilienfelder K¿nstlerin prªsentiert 

wurde. Bei der Erºffnungsmesse wurde die ĂModale Messeñ vom Stiftschor und dem Kirchenchor 

Wilhelmsburg aufgef¿hrt. Am Sonntag darauf erklang die ĂMesse f¿r 7 Frauenstimmen, Bariton und 

Orgelñ durch das Vokalensemble ĂO Musica Wienñ. Im Rahmen der Messen lieÇ auch die durch die 

Sommerakademie frisch gestimmte groÇe Orgel der Stiftskirche Kompositionen der Stiftsorganistin 

erklingen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die ĂPhantasie ¿ber den Bernardi-Hymnus des Zister-

zienserordensñ. 

 

Doch das íuvre von Karen De Pastel erstreckt sich nicht nur auf geistliche Musik. Bei den Dozen-

tenkonzerten erklangen Kompositionen De Pastels f¿r Klavier, Querflºte und Streicherensemble. Am 

10. Juli wurde ein Meisterkonzert zu Vertonungen von Goethetexten abgehalten, um des Jubilªums 

des Dichterf¿rsten zu gedenken, der 200 Jahre vor Karen De Pastel geboren wurde. Leider erkrankte 

die Mezzosopranistin Jenny Hou. Vizeprªsident Florian Pejrimovsky konnte das Konzert mit seinem 

Einspringen retten. So brachte Barbara Freitag viele Vertonungen von Goethetexten von Komponis-

tinnen dar und Florian Pejrimovsky lieÇ neben dem ĂErlkºnigñ von Schubert und Mussorgskys 

ĂFlohliedñ auch 4 Lieder nach Goethegedichten von Karen De Pastel mit groÇer Emotion und vielen 

Klangfarben erklingen. Karen De Pastel erºffnete das Konzert mit einem Vortrag ¿ber Goethes natur-

wissenschaftlichen Forschungen und deren Einfluss auf seine Dichtkunst. 

 

Ein Glanzlicht der Sommerakademie stellte das groÇe symphonische Erºffnungskonzert mit dem 

ĂDeutschen Requiemñ von Johannes Brahms dar. Der Titel Requiem trifft dieses St¿ck nicht wirk-

lich, da Brahms sehr positive und helle zukunftsweisende Texte verwendet. Nicht das D¿stere, Dunk-

le des Todes kommt zum Erklingen, sondern das Trostspendende, Positive. Als Solisten brachten 

Monika Medek und Florian Pejrimovsky ihre groÇe Kunst zum Ausdruck. Als Dirigentin prªsentierte 

Prof. Karen De Pastel eine ihrer weiteren meisterhaften Seiten. Mit viel Hingabe, Kraft und Ausdruck 

manºvrierte sie Soli, Chor und Orchester durch dieses groÇe Werk von Brahms. 

 

Es war der Sommerakademie eine Ehre, bei diesem Konzert der japanischen Delegation aus Joetsu 

City und seiner  Excellenz dem Botschafter von Japan die ºsterreichische Musikkultur erlebbar zu 

machen.  

Lilienfeld kann stolz sein auf solch eine musikalische Institution wie die Sommerakademie und die  

engagierten und honorigen Personen, die dahinterstehen. 

http://www.viasacra.at


 

Bei der Gemeinderatssitzung am 18. Juni 2019 
standen 19 Tagesordnungspunkte auf dem Pro-
gramm. Nachstehend ein kurzer Bericht ¿ber 
den Verlauf der Sitzung: 
 
Folgende Zuwendungen und Subventionen  
wurden einstimmig vergeben: 
 
Festival Musica Sacra, Unterst¿tzungsbeitrag 
f¿r Veranstaltung der Internationalen Kichen 
musiktage in N¥ 2019 - ú  350,00. 
 
Pfingstsammlung 2019 - ú  200,00. 
 
Fremdenverkehrsverein Lilienfeld, finanzielle 
Zuwendung f¿r den Betrieb im Jahr 2019 - 
ú 4.000,00. 
 
Sch¿tzenverein Lilienfeld, einmalige Zuwen-
dung zur Sanierung des Aufenthaltsraumes im 
Sch¿tzenhaus - ú 500,00.  
 
Gymnasium BG/BRG Lilienfeld, Unterst¿tzung 
durch ein Inserat im Jahresbericht 2018/2019 - 
ú 75,00. 
 
Motiram Thakur Lilienfeld, Unterst¿tzung f¿r das 
Kultur- & Konzertprogramm 2018 beim Salettl - 
ú 1.500,00. 
 
Folgende Arbeiten sowie Lieferungen und Leis-
tungen wurden einstimmig vergeben: 
 
Ankauf von Ehrenzeichen der Stadtgemeinde 
Lilienfeld an die Fa. Schwertner & Cie Nfg 
GmbH & Co KG aus Graz ï ú 4.080,00. 
 
Bodenlegerarbeiten bei der Sanierung der  
Musikschule Lilienfeld an die Fa.  Pelak Mensur 
aus Lilienfeld ï ú 32.329,02. 
 
Trockenbauarbeiten bei der Sanierung der  
Musikschule Lilienfeld an die Fa. Kerschhofer 
Trockenbau GmbH aus Vorau ï ú 36.076,11. 
 
Elektroarbeiten bei der Sanierung der Musik-
schule Lilienfeld an die Fa. Elektrotechnik 
Posch GmbH aus Lilienfeld ï ú 25.107,48. 
 
Erneuerung von Hauptportal und Windfang bei 
der Volksschule Lilienfeld an die Fa. ATP Me-
tallbau GmbH aus Purgstall - ú 31.868,40. 
 
Errichtung der Bushaltestellen in Marktl Kreu-

zung B20 - Auftragsvergabe f¿r die Ausschrei-
bung, Bauaufsicht und BauKG an die Fa. Zieritz 
+ Partner ZT GmbH aus St. Pºlten -  
ú 12.960,00. 
 
Gelªnder-Verlªngerung und Erneuerung 
(Gaisleitenweg, Marktler StraÇe Bereich Werks-
kanal, Am Spitalacker, ZºgersbachstraÇe Be-
reich Kogelbrunn) an die Fa. Puchegger Metall-
technik GmbH aus Oberndorf/Melk -  
ú 47.923,20. 
 
Planungs- und Baumanagementleistungen zur 
Generalsanierung der Gemeindewohnhªuser 
CastellistraÇe 42-44 und CastellistraÇe 46-48 
an die Fa. Hypo NOE Real Consult GmbH aus 
St. Pºlten - ú 222.159,85. 
 
Ankauf eines Hydraulikhammers und MeiÇel als 
Zusatzgerªt an die Fa. Strobl Austria GmbH aus 
Waidhofen an der Thaya - ú 3.376,80. 
 
Der 2. Nachtragsvoranschlag f¿r das Budget-
jahr 2019, welcher durch den Ankauf von Lie-
genschaften einen Mehrbedarf in der Hºhe von 
ú 470.000,00 ergab, wurde einstimmig geneh-
migt. 
 
Die Durchf¿hrung der Senioren-Urlaubsaktion 
2019 vom 3. September bis 10. September im 
Gasthof-Hotel zur Linde in Altenmarkt im Ysper-
tal wurde einstimmig beschlossen. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
Vertrag ¿ber die Besorgung des regionalen  
Rettungs- und Krankentransportdienstes mit 
dem ¥sterreichischen Roten-Kreuz. Dabei ver-
pflichtet sich die Gemeinde, den Rettungs-
dienstbeitrag gemªÇ Ä 10 N¥ RDG 2017 in Ver-
bindung mit der N¥ Rettungsdienst-
Beitragsverordnung 2017, LGBl. 85/2017, ab 
dem Jahr 2019 in Hºhe von EUR 12,00 je Ein-
wohner der Gemeinde an das ¥sterreichische 
Rote Kreuz, Landesverband Niederºsterreich, 
Bezirksstelle Traisental zu leisten. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine 
 nderung des Bebauungsplanes in der  
Katastralgemeinde Marktl, wobei die eingelang-
ten Stellungnahmen ber¿cksichtigt und im Be-
reich der Grundst¿cke Nr. 133/2, 132/2, 132/1 
und 247/13, alle in der Katastralgemeinde 
Marktl, die bisherigen Regelungen beibehalten 
wurden. 

AUS DEM GEMEINDERAT 



 

Eine Verordnung ¿ber die Vornahme von  
Ehrungen durch die Stadtgemeinde Lilienfeld 
(ĂEhrenstatutñ) wurde einstimmig vom Gemein-
derat beschlossen (nªheres siehe unter Aktuel-
les aus der Gemeinde). 
 
Ebenso wurde einstimmig eine Verordnung 
¿ber die Umbenennung des bestehenden 
ĂFrankwegñ in der Katastralgemeinde Jung-
herrntal in die Orientierungsbezeichnung ĂAm 
Zeidelhofñ beschlossen. Die Nummerierung 
der Gebªude entlang der Verkehrsflªche bleibt 
unverªndert (nªheres siehe unter Aktuelles aus 
der Gemeinde). 
 
Weiters genehmigte der Gemeinderat einstim-
mig den Kaufvertrag zwischen der Tilia-
Liegenschaftsverwertung GmbH und Frau Nina 
Sturmlechner f¿r ein Grundst¿ck beim neuen 
AufschlieÇungsgebiet in Stangenthal-
BerghofstraÇe und die Einverleibung des Vor- 
und Wiederkaufsrechtes zugunsten der Stadt-
gemeinde Lilienfeld. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
vorliegenden Kaufvertrag, abgeschlossen zwi-
schen der Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH 
(FN 226210 m) als Verkªuferin und der Stadt-
gemeinde Lilienfeld als Kªufer folgender Reali-
tªten: 
¶ 194/4180 Miteigentumsanteile an der Lie-

genschaft EZ 36, KG 19327 Stangenthal, 
mit denen das Wohnungseigentum an der 
Wohnung 3 im Haus CastellistraÇe 44 
untrennbar verbunden ist 

¶ Liegenschaft EZ 27, KG 19318 Lilienfeld 
(ZdarskystraÇe 25 und 27) und 

¶ Liegenschaft EZ 178, KG 19304 Dºrfl 
(JungherrntalstraÇe 8) 

zum Gesamtkaufpreis von ú 450.000,00 zuz¿g-
lich Geb¿hren und Abgaben f¿r die Errichtung 
dieses Vertrages und dessen Durchf¿hrung im 
Grundbuch, insbesondere der Grunderwerb-
steuer sowie der Eintragungsgeb¿hr. 
 
Ebenso wurde eine Zusatzvereinbarung mit 
EVN-Lichtservice zur Neuerrichtung von 15 
St¿ck Lichtpunkten im Bereich des Radweges - 
Traisenlªnde einstimmig genehmigt. Die sich 
aufgrund dieser Mehrleistung ergebende Zu-
zahlung von ú 19.870,56 (incl. Mwst.) wird in 
drei gleichen Jahresraten, beginnend am 
15. Februar 2020 in Rechnung gestellt. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig die vorliegen-
den Allgemeinen Geschªftsbedingungen der 
Kommunalkredit Austria AG in der Fassung 

vom Februar 2019 zu der Finanzierung Nr. 
103660 (ABA BA05 vom 24.07.1996) sowie die 
Benachrichtigung ¿ber die Aufnahme in den 
Deckungsstock einer fundierten Bankschuld-
verschreibung entsprechend den Bestimmun-
gen des FBSchVG, RGBL Nr. 213/1905 idF 
BGBL. Nr. 2017/107 zur Kenntnis genommen. 
 
Der vorliegende Jahresabschluss der Lilienfel-
der Bergbahnen GmbH per 30.04.2017 mit ei-
nem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von  
ú 138.228,25 und einer Bilanzverlustsumme 
von ú 2.267.790,82 sowie der vorliegende Jah-
resabschlusses der Lilienfelder Bergbahnen 
GmbH per 30.04.2018 mit einem ausgewiese-
nen Jahresfehlbetrag von ú 110.117,47 und 
einer Bilanzverlustsumme von ú 2.342.481,52  
wurde einstimmig vom Gemeinderat zur Kennt-
nis genommen. 
 
Ebenso wurden die vorliegenden Berichte des 
Wirtschaftspr¿fers TPA Horwath Wirtschafts-
pr¿fung GmbH vom 19. April 2019 ¿ber die 
Pr¿fung des Jahresabschlusses samt Lagebe-
richt zum 30.04.2017 und vom 19. April 2019 
¿ber die Pr¿fung des Jahresabschlusses samt 
Lagebericht zum 30.04.2018 der Lilienfelder 
Bergbahnen GmbH einstimmig zur Kenntnis 
genommen. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
vorliegenden Kaufvertrag, abgeschlossen zwi-
schen der Stadtgemeinde Lilienfeld als Verkªu-
ferin und Domus Liegenschaftsverwaltungs-
Gesellschaft m.b.H als Kªufer andererseits, 
wonach die Stadtgemeinde Lilienfeld ihre 
958/1154-Anteile an der Liegenschaft Grund-
st¿ck Nr. 253/9, EZ 120, KG Marktl, mit dem 
Gebªude Marktler StraÇe 24 und 26 zum Kauf-
preis von ú 230.000,00 abz¿glich den Kosten 
f¿r die erforderliche Kaminsanierung in der Hº-
he von ú 11.640,00 somit um den Kaufpreis 
von ú 218.360,00 an die DOMUS Liegen-
schaftsverwaltung verªuÇert. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig den Be-
schluss gefasst, gemªÇ Ä 17 Abs. 1 der N¥ 
Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 in der 
derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit Ä 
4 der Verordnung ¿ber die Vornahme von Eh-
rungen, Frau Eleonore Dutter das Ehrenzei-
chen der Stadtgemeinde Lilienfeld f¿r ihre 
Verdienste um das Ehrenamt als jahrzehntelan-
ge Vorsitzende der Naturfreunde Lilienfeld und 
ehrenamtliches Engagement in demokratischen 
Einrichtungen zu verleihen. 
 



 

Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt an-
lªsslich der Wanderung zur Schneerosenwarte 
am 26. Oktober 2019. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig den Beschluss 
gefasst, gemªÇ Ä 17 Abs. 1 der N¥ Gemeinde-
ordnung 1973, LGBl. 1000 in der derzeit gelten-
den Fassung in Verbindung mit Ä 4 der Verord-
nung ¿ber die Vornahme von Ehrungen, Frau 
Prof. Mag. Karen de Pastel das Ehrenzei-
chen der Stadtgemeinde Lilienfeld f¿r ihre 
Verdienste um das Kulturleben in der Stadtge-
meinde Lilienfeld und langjªhriges Wirken als 
Gr¿nderin, musikalische Leiterin und ehrenamt-
liche Prªsidentin der Sommerakademie Lilien-
feld zu verleihen. 
 
Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgte an-
lªsslich der Erºffnung der 38. Sommerakade-
mie Lilienfeld 2019 am 30. Juni 2019 im Rah-
men der Auff¿hrung des symphonischen Erºff-
nungskonzertes im Dormitorium. 
 
Nach Berichten des B¿rgermeisters endete die 
Plenarsitzung des Gemeinderates in dieser 
Funktionsperiode nach einer Dauer von einein-
halb Stunden. 
 
 

********************************** 
 
Bei der Gemeinderatssitzung am 4. Juli 2019 
standen 10 Tagesordnungspunkte auf dem 
Programm. Nachstehend ein kurzer Bericht 
¿ber den Verlauf der Sitzung: 
 
Das Pr¿fungsausschussprotokoll vom 28. Juni 
2019 wurde verlesen und von den Gemeinde-
ratsmitgliedern einstimmig zur Kenntnis genom-
men. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die 
Umsetzung des Dorferneuerungsprojektes Bus-
buchten ï B20 Marktl entsprechend dem vorlie-
genden straÇenbautechnischen Einreichprojek-
tes der Zieritz + Partner ZT GmbH aus St. Pºl-
ten, welches bis September 2019 realisiert wer-
den soll. 
 
Folgende Arbeiten sowie Lieferungen und Leis-
tungen wurden einstimmig vergeben: 
 
StraÇenbauarbeiten zur Errichtung  
¶ der zwei Busbuchten Haltestelle B20 

Marktl zum Bruttopreis von ú 140.265,77 
ohne Baustellengemeinkosten und Anteil 
Regiestunden (Dorferneuerungsprojekt),  

¶ des Rad-Gehweges zum Bruttoreis von  
ú 60.972,97,  

¶ der Vorarbeiten f¿r die Verkehrslichtsig-
nalanlage zum Bruttopreis von  
ú 66.314,74, 

¶ sowie die restlichen Baustellengemein-
kosten und Regie (Anteil Busbuchten 
Brutto ú 41.854,09)  

somit in der Gesamthºhe von 309.407,57 an 
die Firma Anton Traunfellner GmbH aus Lilien-
feld. 
 
Eine Zusatzvereinbarung mit EVN-Lichtservice 
zur Neuerrichtung von Leerfundamenten im Zu-
ge der Siedlungserweiterung 
ĂSªgewerksgelªndeñ Liese Prokop StraÇe wur-
de vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. 
Die sich aufgrund dieser Mehrleistung ergeben-
de Zuzahlung von ú 8.711,33 (incl. Mwst.) wird 
am 15. November 2019 in Rechnung gestellt. 
 
Weiters wurde eine Zusatzvereinbarung mit 
EVN-Lichtservice ¿ber den Austausch korro-
dierter Eisenmasten in der ZdarskystraÇe und 
die Erneuerung einer alten Einspeisestelle in 
der CastellistraÇe vom Gemeinderat einstimmig 
genehmigt. Die Durchf¿hrung der gegenstªndli-
chen SanierungsmaÇnahmen entspricht einem 
Wert von ú 33.803,13 (incl. Mwst.) und wird von 
der EVN als Investition im Rahmen des beste-
henden Lichtservice-¦bereinkommens aufge-
bracht. 
 
 
Vom Gemeinderat wurde einstimmig folgendes 
Klima- und Umweltschutzmanifest beschlossen: 
 
1. Bei bestehenden und zuk¿nftigen Vorha-

benplanungen wird der Aspekt des Klima- 
und Umweltschutzes besonders ber¿ck-
sichtigt. 

2. Der Pflege von bestehenden ºffentlichen 
Gr¿nflªchen und dem Erhalt des Baum-
bestandes wird besondere Aufmerksam-
keit zuteil. 

3. Auf den Erhalt von offenen, nicht versie-
gelten Flªchen wird geachtet. 

4. Bepflanzungsaktionen ºffentlicher und 
privater Akteure sollen entsprechende 
Unterst¿tzung finden. 

5. Die Stadtgemeinde Lilienfeld pr¿ft den 
Beitritt zum e5-Programm. Das e5-
Programm soll die Energie- und Klima-
schutzpolitik in der Gemeinde modernisie-
ren, Energie und damit Kosten sparen 
und erneuerbare Energietrªger forcieren. 

6. Die Energieverbrauchsdaten der gemein-



 

deeigenen Gebªude werden erfasst und 
auf Basis des jªhrlichen Energieberichts 
Einsparpotentiale ausgelotet. Die Gemein-
dehªuser werden energiesparsamer sa-
niert und wenn mºglich an die Fernwªrme 
aus erneuerbarer Energie angeschlossen. 

7. Die Gemeinde unterst¿tzt den Anschluss 
des groÇvolumigen Wohnbaus an die 
Fernwªrme. 

8. Die Gemeinde pr¿ft den weiteren Ankauf 
eines e-Autos f¿r den kommunalen Dienst 
(Wassermeister). 

9. Der Ausbau bzw. die Optimierung von 
Gehsteigen und Radwegen wird gepr¿ft 
bzw. ist in Arbeit. Beispiel: Marktl ¦ber-
gang B 20 

10. Im Anlassfall soll eine Potenzialanalyse 
f¿r gemeindeeigene Dachflªchen f¿r den 
Einsatz von Photovoltaik durchgef¿hrt 
werden. 

11. Bei Veranstaltungen der Gemeinde sollen 
regionale Produkte noch stªrker verwen-

det werden. 
12. Bei Beschaffungen durch die Gemeinde 

wird verstªrkter Fokus auf die Regionalitªt 
der Leistungserbringung und der geforder-
ten Energie-Effizienz-Kriterien gelegt. 

13. Die Stadtgemeinde Lilienfeld unterst¿tzt 
alle Bestrebungen zur Elektrifizierung der 
Bahnlinie im Traisen- bzw. Gºlsental und 
den Ausbau des ºffentlichen Verkehrs. Als 
Beispiel werden die zusªtzlichen Linien 
und die Errichtung der Haltestellen mit 
den Busbuchten Marktl/Neuman genannt. 

14. Die Gemeinde verstªrkt die Informationen 
¿ber Fºrdermºglichkeiten durch Bund, 
Land und Gemeinde. 

 
 
Nach Berichten des B¿rgermeisters endete die 
Plenarsitzung des Gemeinderates in dieser 
Funktionsperiode nach einer Dauer von einer 
halben Stunde. 
 

Stadtb¿cherei  

Lilienfeld 

 
 

0 2762/55 229        buecherei@lilienfeld.at 
 

 Dienstag:        17.30 ï 19.00 Uhr 

 Donnerstag:   15.00 ï 16.30 Uhr 

 

Die B¿cherei ist am Dienstag, den 

20. August und Donnerstag, den 22. 

August 2019geschlossen. 
 

Wir danken f¿r Ihr Verstªndnis. 
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Verordnung 
 

¿ber die Vornahme von Ehrungen durch die Stadtgemeinde Lilienfeld (ĂEhrenstatutñ) 

beschlossen vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.06.2019 gemªÇ Ä 17 Abs. 2 N¥ Gemeinde-
ordnung 1973 (N¥ GO 1973), LGBl. 1000 in der Fassung Nr. 45/2019 

Abschnitt I 

Arten der Ehrungen 

 

 

Ä 1 
Seitens der Stadtgemeinde Lilienfeld sind folgende Ehrungen vorgesehen: 

1. Ernennung zum Ehrenb¿rger 

2. Verleihung des Ehrenringes 

3. Verleihung des Ehrenzeichens 

4. Verleihung des Kulturpreises 
 

Abschnitt II 

Voraussetzungen 

Ä 2 
Ehrenb¿rger der Stadtgemeinde Lilienfeld 

(1) Die Ehrenb¿rgerschaft der Stadtgemeinde Lilienfeld kann an physische Personen verliehen wer-
den, die sich herausragende Verdienste um die Stadtgemeinde Lilienfeld erworben und durch ihre 
Leistungen das Ansehen sowie das Wohl der Stadtgemeinde Lilienfeld in auÇergewºhnlichem MaÇe 
gefºrdert haben.  

(2) Die Ehrenb¿rgerschaft der Stadtgemeinde Lilienfeld kann nur zu Lebzeiten und an ein und diesel-
be Person nur einmal verliehen werden. (Ä 11 Abs. 4) 

(3) ¦ber die Verleihung der Ehrenb¿rgerschaft der Stadtgemeinde Lilienfeld ist vom B¿rgermeister 
eine Verleihungsurkunde auszufertigen. Deren feierliche ¦berreichung erfolgt durch den B¿rgermeis-
ter. (Ä 9) 

(4) Mit der Verleihung der Ehrenb¿rgerschaft der Stadtgemeinde Lilienfeld erwirbt der Ehrenb¿rger 
das Recht, in einem Ehrengrab der Stadtgemeinde Lilienfeld beerdigt zu werden. 

(5) Der Stadtrat hat in allen Einzelfªllen ¿ber die konkrete Auszeichnungsw¿rdigkeit zu beraten und 
einen Beschluss ¿ber die Auszeichnungsempfehlung an den Gemeinderat zu fassen. 
 

Ä 3 
Ehrenring der Stadtgemeinde Lilienfeld 

(1) Der Ehrenring der Stadtgemeinde Lilienfeld kann an physische Personen verliehen werden, die 
sich besondere Verdienste um die Stadtgemeinde Lilienfeld erworben haben. 

(2) Der Ehrenring der Stadtgemeinde Lilienfeld kann nur zu Lebzeiten und an ein und dieselbe Person 
nur einmal verliehen werden. (Ä 11 Abs. 4) 

(3) ¦ber die Verleihung des Ehrenrings der Stadtgemeinde Lilienfeld ist vom B¿rgermeister eine Ver-
leihungsurkunde auszufertigen. Deren feierliche ¦berreichung samt ¦bergabe des Ehrenrings erfolgt 
durch den B¿rgermeister. (Ä 9) 

(4) Mit der feierlichen ¦bergabe des Ehrenrings der Stadtgemeinde Lilienfeld sowie der zugehºrigen 
Urkunde, geht der Ehrenring in das Eigentum des Ehrenringtrªgers ¿ber. Das Tragen des Ehrenrings 
ist im Ablebensfall seinen rechtmªÇigen Erben jedoch nicht gestattet. (Ä 11 Abs. 1) 

(5) Der Stadtrat hat in allen Einzelfªllen ¿ber die konkrete Auszeichnungsw¿rdigkeit zu beraten und 
einen Beschluss ¿ber die Auszeichnungsempfehlung an den Gemeinderat zu fassen. 
 



 

Ä 4 
Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Lilienfeld 

(1) Das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Lilienfeld kann an physische Personen verliehen werden, de-
ren verdienstvolle Leistungen oder groÇes ºffentliches und/oder privates Wirken nicht durch die Verlei-
hung der Ehrenb¿rgerschaft bzw. des Ehrenringes der Stadtgemeinde Lilienfeld gew¿rdigt werden kºn-
nen, weil diesen Auszeichnungen die bisher durch den Gemeinderat gehandhabte Auszeichnungspraxis 
entgegensteht. 

(2) Das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Lilienfeld ist vorrangig, aber nicht ausschlieÇlich f¿r Personen 
bestimmt, die kein bezahltes ºffentliches Amt bekleiden bzw. bekleidet haben. 

(3) Das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Lilienfeld kann auch f¿r einmalige auÇergewºhnliche Leistun-
gen verliehen werden.  

(4) Das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Lilienfeld kann nur zu Lebzeiten und an ein und dieselbe Per-
son nur einmal verliehen werden. (Ä 11 Abs. 4) 

(5) ¦ber die Verleihung des Ehrenzeichens der Stadtgemeinde Lilienfeld ist vom B¿rgermeister eine Ver-
leihungsurkunde auszufertigen. Deren feierliche ¦berreichung samt ¦bergabe des Ehrenzeichens erfolgt 
durch den B¿rgermeister. (Ä 9) 

(6) Mit der feierlichen ¦bergabe des Ehrenzeichens der Stadtgemeinde Lilienfeld sowie der zugehºrigen 
Urkunde, geht das Ehrenzeichen in das Eigentum des Ehrenzeichentrªgers ¿ber. Das Tragen des Ehren-
zeichens ist im Ablebensfall seinen rechtmªÇigen Erben jedoch nicht gestattet. (Ä 11 Abs. 1) 

(7) Der Stadtrat hat in allen Einzelfªllen ¿ber die konkrete Auszeichnungsw¿rdigkeit zu beraten und 
einen Beschluss ¿ber die Auszeichnungsempfehlung an den Gemeinderat zu fassen. 

 

Ä 5 
Kulturpreis der Stadtgemeinde Lilienfeld 

(1) Der Kulturpreis der Stadtgemeinde Lilienfeld kann an physische und juristische Personen verliehen 
werden, die sich auf kulturellem oder k¿nstlerischem Gebiet, besondere Verdienste erworben oder durch 
ihre Leistungen, ihre Schaffenskraft oder ihr Wirken das Ansehen der Stadtgemeinde Lilienfeld in auÇer-
gewºhnlichem MaÇe gefºrdert und das gesellschaftliche Leben Lilienfelds dadurch bereichert haben.  

(2) Der Kulturpreis der Stadtgemeinde Lilienfeld kann nur zu Lebzeiten bzw. bei aufrechtem rechtlichem 
Bestand und an ein und dieselbe nat¿rliche oder juristische Person nur einmal verliehen werden. (Ä 11 
Abs. 4) 

(3) ¦ber die Verleihung des Kulturpreises der Stadtgemeinde Lilienfeld ist vom B¿rgermeister eine Verlei-
hungsurkunde auszufertigen. Deren feierliche ¦berreichung erfolgt durch den B¿rgermeister. (Ä 9) 

(4) Der Stadtrat hat in allen Einzelfªllen ¿ber die konkrete Auszeichnungsw¿rdigkeit zu beraten und einen 
Beschluss ¿ber die Auszeichnungsempfehlung an den Gemeinderat zu fassen. 

(5) In jedem Fall ist vor Beratung und Beschlussfassung im Stadt- und Gemeinderat der Kulturausschuss 
mit der Auszeichnungsangelegenheit zu befassen. Er hat eine Empfehlung an den Stadtrat bzw. Gemein-
derat abzugeben. 
 

Abschnitt III 

Ausgestaltung 

Ä 6 

1. Ehrenb¿rger 

Mit der Ernennung zum Ehrenb¿rger ist das Recht, in einem Ehrengrab der Stadtgemeinde Lilienfeld be-
erdigt zu werden, verbunden. (Ä 2, Abs. 4) 

2. Ehrenring 

Der Ehrenring der Stadtgemeinde Lilienfeld ist ein massiver 14-karªtiger Goldring auf dessen Oberseite 
das Wappen der Stadtgemeinde Lilienfeld eingraviert ist. Auf der Innenseite trªgt jeder Ehrenring eine 
fortlaufende Nummer. 

3. Ehrenzeichen 

Bruststern, GrºÇe ca. 70 mm Durchmesser, aus veredeltem massiven Metall, sternfºrmige AuÇenform, 
Metallfarbe Gold, geprªgt, zweiteilig, 2-fªrbig lackiert mit Kaltemailverguss, R¿ckseite versehen mit einer 
Broschennadel.  



 

Ehrennadel - Miniatur zum Ehrenzeichen: GrºÇe ca. 15 mm Durchmesser, aus veredeltem massiven 
Metall, sternfºrmige AuÇenform, Metallfarbe Gold, geprªgt, einteilig, 2-fªrbig lackiert mit Kaltemailver-
guss, R¿ckseite versehen mit langer Sicherheitsnadel. 

Ordensspange, Ordensband + veredeltes, massives Metall, GrºÇe 45 x 16 mm schwarzer Filz mit auf-
geklebten Bandstreifen in den Gemeindefarben, R¿ckseite versehen mit einer Sicherheitsnadel. 

Bruststern, Ehrennadel und Ordensspange sind in einem Etui verpackt. 
 

4. Kulturpreis 

Der Kulturpreis wird in Form einer Urkunde verliehen, wie in Ä9 beschrieben. Zusªtzlich zur Urkunde 
wird eine individuell zu beschlieÇende Geldprªmie vergeben. 
 

5. Kosten 

AuÇer f¿r Ordensspangen (Uniformen) werden alle Kosten von der Stadtgemeinde Lilienfeld getragen. 
 

Abschnitt IV 

Verfahren 

Ä 7 
Beschlussfassung 

Die Zuerkennung sªmtlicher Ehrungen nach Abschnitt I erfolgt nach Vorberatung und Beschlussfas-
sung im Stadtrat durch den Gemeinderat. Die Zuerkennung bedarf eines mit Zweidrittelmehrheit gefass-
ten Gemeinderatsbeschlusses. (Ä 17 Abs. 1 N¥ GO 1973) 

In Falle der Verleihung des Kulturpreises ist vor Beratung und Beschlussfassung im Stadt- und Gemein-
derat der Kulturausschuss mit der Auszeichnungsangelegenheit zu befassen. Er hat eine Empfehlung 
an den Stadtrat bzw. Gemeinderat abzugeben. 
 

Ä 8 
Aberkennung 

Bereits zuerkannte Ehrungen kºnnen von der Stadtgemeinde Lilienfeld aberkannt werden, wenn nach-
trªglich Tatsachen bekannt werden, die der Ehrung entgegengestanden wªren oder wenn die geehrte 
Person ein Verhalten setzt, das der Ehrung entgegenst¿nde. Die Ehrung gilt als aberkannt, wenn der 
Geehrte vom Wahlrecht nach Ä 19 der N¥ Gemeinderatswahlordnung 1994, LGBl. 0350, ausgeschlos-
sen ist. Die empfangenen Ehrenzeichen sind von der ausgezeichneten Person zur¿ckzustellen. Nach 
dem Ableben der ausgezeichneten Person kann eine Aberkennung erfolgen, wenn nachtrªglich Tatsa-
chen bekannt werden, die der Ehrung entgegengestanden wªren. Eine Verpflichtung zur R¿ckgabe ei-
nes empfangenen Ehrenzeichens durch die Erben ist damit nicht verbunden. Die Aberkennung bedarf 
eines mit Zweidrittelmehrheit gefassten Gemeinderatsbeschlusses. (Ä 17 Abs. 5 N¥ GO 1973) 
 

Ä 9 
Urkunde 

¦ber die erfolgte Ehrung wird eine Urkunde ausgestellt, die zu enthalten hat: den Vor- und Zunamen 
des Geehrten bzw. den Namen der juristischen Person, den Grund der Ehrung sowie den Tag der Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat. Sie ist vom B¿rgermeister und zwei Mitgliedern des Gemein-
derates zu unterschreiben und mit dem Siegel der Stadtgemeinde Lilienfeld zu versehen.  
 

Ä 10 
Aufzeichnungen 

¦ber die Ehrung sind in der Stadtamtsdirektion geeignete Aufzeichnungen zu f¿hren. Eine Zweitschrift 
oder Kopie jeder Verleihungsurkunde ist in der Stadtamtsdirektion aufzubewahren. 
 

Ä 11 
Sonstiges 

(1) Die ¿berreichte sichtbare Auszeichnung (Ring, Ehrenzeichen) ist Eigentum des Ausgezeichneten 
und verbleibt nach dessen Tod im Besitz seiner Erben. Diese sind jedoch nicht berechtigt, sie zu tra-
gen. 



 

(2) Falls die sichtbare Auszeichnung oder die Urkunde in Verlust gerªt, kann beim Stadtamt eine Zweit-
ausfertigung gegen Ersatz der Kosten beantragt werden. 

(3) Wer ein mit der Ehrung verbundenes Ehrenzeichen unbefugt trªgt oder es Unbefugten zum Tragen 
¿berlªsst oder wer sich unbefugt als ausgezeichnete Person bezeichnet, begeht eine Verwaltungs¿ber-
tretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. (Ä 17 Abs. 6 N¥ GO 1973) 

(4) Eine Auszeichnung der Stadtgemeinde Lilienfeld kann nur zu Lebzeiten bzw. bei aufrechtem rechtli-
chem Bestand, und an ein und dieselbe nat¿rliche oder juristische Person nur einmal verliehen werden. 
 

Ä 12 
Geschlechtsneutrale Bezeichnungen 

Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in weiblicher oder mªnnlicher Form 
angef¿hrt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Mªnner in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf be-
stimmte Personen ist die jeweilige geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
 

Ä 13 
Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwºchigen Kundma-
chungsfrist folgenden Tag in Kraft. Bestehende Verordnungen bzw. Satzungen werden hiermit aufgeho-
ben. 

 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld erlªsst  im Sinne des Ä 31, Abs. 3 der N¥. Bau-
ordnung 2014, LGBL 1/2015 in der derzeit geltenden Fassung folgende 

 

VERORDNUNG 

Ä 1 

Der bestehende ĂFrankwegñ beginnend bei der Kreuzung JungherrntalstraÇe / Taurerweg ver-
laufend auf den Grundst¿cken Nr. 73/1, 90/4, 90/3, 90/1, 92/1, 117, 99/2 und 100/1 in der Ka-
tastralgemeinde Jungherrntal wird in die Orientierungsbezeichnung ĂAm Zeidelhofñ umbe-
nannt. 

Ä 2 

Die Nummerierung der Gebªude entlang der Verkehrsflªche bleibt unverªndert und erfolgt im 
Sinne der Verordnung des Gemeinderates vom 4. Juli 1973, in Kraft getreten mit 1. Jªnner 
1974. 

Orientierungsbezeichnung:  bisher:   NEU: 

  Frankweg 1   Am Zeidelhof 1 

  Frankweg 2   Am Zeidelhof 2 

  Frankweg 3   Am Zeidelhof 3 

  Frankweg 4   Am Zeidelhof 4 

  Frankweg 6   abgebrochen 

  Frankweg 7   abgebrochen 
 

Ä 3 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwºchigen Kundmachungsfrist folgenden 
Tag in Kraft. 



 

WANDERBARE GIPFELKLAENGE  
 

ĂGipfelklaengeñ lockten auf die Hausberge 

Wanderungen gepaart mit Konzerten unter freiem Himmel: So wurde am Pfingstwochenende 

am Muckenkogel und am Gippel gefeiert. 

Der traditionelle Auftakt zur Wandersaison sind mittlerweile die Gipfelklaenge. Bei der neunten 

Auflage verzauberten diesmal f¿nf heimische und internationale K¿nstlerkollektive 

die Mostviertler Bergwelt rund um Gippel und Muckenkogel. Dabei wurden Wiesen, Almen und 

H¿tten zu einzigartigen Open-Air-B¿hnen. Kurze ¦berraschungsstªndchen entlang der Wander-

wege und faszinierende Konzerte an ausgewªhlten Plªtzen machen die Gipfelklaenge jedes Jahr 

erneut zu einem musikalischen Wandererlebnis der besonderen Art. 

Lilienfelds Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger zum durchgef¿hrten Bergerlebnis: ĂMit unseren 

Wiesen, Almen und H¿tten als Open-Air-B¿hnen wollten wir vor allem auch nicht einheimische 

Gªste von auswªrts anlocken und auf unser regionales Wanderparadies aufmerksam machen. Die 

Profi-Marketing-Maschinerie des Mostviertel Tourismus hat uns dabei geholfen,  neues Zielpubli-

kum anzusprechen und im besten Fall die Besucher zur Wiederkehr und zum Nªchtigen zu bewe-

gen.ñ Gerade auch in seiner Funktion als Tourismusverbandsobmann sei die Bewerbung der Regi-

on eines seiner erklªrten Ziele. ĂDie Rechnung ist voll aufgegangen. Der abgehaltene Wander-

reigen hat sein Potential als groÇe touristische Chance f¿r den ganzen Bezirk voll ausgeschºpftñ, 

betonte Aichberger zufrieden. 

Tourismusverbandsobmann Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger, Suzie Heger (Musikalische 

Leitung Wanderbare Gipfelklaenge), Andreas Purt (GF Mostviertel Tourismus), B¿rgermeister 

Wolfgang Labenbacher und Liftgeschªftsf¿hrer STR Christian Buxhofer mit den 4 Ausseer Gei-

gern & Toni Burger auf der Bergstation beim Einsersessellift. 



 

In seiner Sitzung am 04. Juli 2019 befasste sich der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld mit 

einem straÇenbaulichen GroÇprojekt, welches im Bereich der Einm¿ndung von der B 20 in den Orts-

teil Marktl sowohl die Verkehrssicherheit erhºhen, als auch eine Attraktivierung des Radweges so-

wie eine Verbesserung der Aus- und Zufahrtssituation zu den Prefa- und Neumanbetrieben bringen 

soll. Im Rahmen der Dorferneuerung Marktl ist konkret die Umsetzung des Projektes ĂBusbuchten ï 

B20 Marktlñ vorgesehen. Geplant ist die Errichtung zweier Busbuchten mit Wartehªuschen, einer 

Ampelanlage sowie die Herstellung eines kombinierten Geh- und Radweges. Ein diesbez¿gliches 

straÇenbautechnisches Einreichprojekt, erstellt von der zieritz + partner ZT GmbH aus St. Pºlten, 

sowie ein entsprechendes Dorferneuerungsprojekt wurden noch in der Sommer-Plenarsitzung den 

Gemeindemandataren zur Beschlussfassung vorgelegt. ĂBis zum neuen Fahrplan im September m¿s-

sen die Bushaltestellen errichtet werden, da die Busse nicht mehr zum Firmengelªnde in die 

WerkstraÇe einfahren und dort wenden d¿rfen.ñ, kennt Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger die 

Hintergr¿nde zum straffen Zeitplan.  

Die Vergabe der erforderlichen StraÇenbauarbeiten und der Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA), 

Fundamente zur Errichtung der Busbuchten Haltestelle B20 Marktl, des Radweges und der Vorarbei-

ten f¿r die Verkehrslichtsignalanlage (VLSA) erfolgten einstimmig. Beschlossen wurden f¿r die 

MaÇnahmen Budgetmittel in Hºhe von ú 309.407,57. ĂDie genehmigten Gesamtkosten werden die 

Gemeindekasse jedoch nicht zur Gªnze belasten, wie wir hoffen. B¿rgermeister Labenbacher und ich 

sind mit den zustªndigen Stellen beim Amt der N¥ Landesregierung in Kontakt und wollen entspre-

chende Fºrderungen ansprechenñ, ergªnzt Vizeortschef Manuel Aichberger.  

 

Die Arbeiten zum Projekt sind bereits seit 

Ferienbeginn angelaufen. Im Bereich der 

Baustelle ist nur ein Fahrstreifen befahr-

bar. Die Regelung des Verkehrs erfolgt 

zwischenzeitig mit einer Ampel.  

 

Foto vlnr:   Vizeb¿rgermeister Mag. Ma-

nuel Aichberger, Ing. Jakob Scheibelrei-

ter Fa. Traunfellner, Bauamtsleiterin Ing. 

Christiane Rauscher, Ing. Friedrich 

Gschwentenwein Fa. Traunfellner, Prak-

tikantin Katharina Schubert Fa. 

Traunfellner haben sich ein Bild von der 

aktuellen Baustelle an der B 20 gemacht.  

NEUE BUSHALTESTELLEN IN MARKTL 


